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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1979

Norm

ABGB §1056

Rechtssatz

Dritte bestimmte Person im Sinne § 1056 ABGB muß nicht nur der namentlich bezeichnete Dritte, sondern kann jeder

nach objektiven Kriterien ermittelbare sein. Es genügt, wenn die Kontrahenten die Qualität der Person (also etwa die

Berufsgruppe) bezeichnen, auf die es ankommt (Mayer - Maly in Klang 2. Auflage IV/2, 256 f).
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